
28 D É C E M B R E  1917 663

374
E 1005 2/1

C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 28 décembre 1917

Abkommen mit Frankreich

Geheim. Volkswirtschaftsdepartement. Mündlich.

Herr Bundespräsident Schulthess berichtet mündlich über den Verlauf der U nter
handlungen mit dem Vertreter Frankreichs über den Abschluss eines Abkommens 
zwischen der Schweiz und Frankreich:

D a das bestehende Separatabkommen mit Frankreich 1 seinem Ende entgegen
ging und da es sich zeigte, dass die Verwirklichung der ursprünglichen Absicht, mit 
den Alliierten für längere Zeit eine gemeinsame Vereinbarung zu treffen, auf 
Schwierigkeiten stossen würde, sah sich das Volkswirtschaftsdepartement genötigt, 
auf die geplante gemeinsame Aktion zu verzichten und mit Frankreich in U nter
handlungen zum Abschlüsse eines neuen Separatabkommens einzutreten. Diesel
ben begannen in der ersten Hälfte Dezember und führten nach einer Unterbre
chung, welche zur Einholung neuer Instruktionen durch den französischen Unter
händler, Herrn de Lasteyrie, erforderlich war, zu einem neuen Abkom m en2, das zur 
Unterzeichnung bereit ist.

Das Abkommen wird für die Dauer von 10 Monaten abgeschlossen, kann aber 
im Hinblick auf die Möglichkeit des Friedensschlusses oder anderer Eventualitäten 
zwei Monate zum voraus schon auf den 31. August gekündet werden.

Frankreich verpflichtet sich im wesentlichen, im Rahmen der mit der Entente ver
einbarten Einfuhrkontingente die Transporte von Lebensmitteln und industriellen 
Rohstoffen für die Schweiz nach Möglichkeit zu erleichtern und für eine Reihe von 
schweizerischen Industrie-Erzeugnissen gewisse Kontingente für die Einfuhr in 
Frankreich im Gesamtbetrage von monatlich IVi Millionen Franken zu gewähren. 
Ausserdem werden Zusicherungen gemacht mit Bezug auf die Zugsvermehrung 
zwischen Cette und Genf und verschiedenen ändern Transiterleichterungen, wie 
Errichtung von Entrepôts, Einschränkung der militärischen Requisitionen, Aus
fuhrbewilligung für Sämereien usw.

Gegen diese Zugeständnisse gewährt die Schweiz
1. einen festen Vorschuss von 2Vi Millionen Franken monatlich für die effektive 

Ausfuhr der vereinbarten Kontingente von schweizerischen Fabrikaten,
2. einen monatlichen Vorschuss, welcher sich nach der Tonnenzahl der effektiv 

per Eisenbahn in die Schweiz eingeführten Waren richtet, nach einer Staffel begin
nend mit

Fr. 20000.- per 100 Tonnen bei einer Einfuhr von 20000-45000  Tonnen und 
endend mit

Fr. 35000.- per 100 Tonnen bei einer Einfuhr von 75 100 Tonnen oder mehr.

1. Non reproduit. Cf. aussi n ° 344.
2. Non reproduit. Cf. 13 (b)/278 ou FF 1918, vol. 3, p. 123.
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Bei 75 000 Tonnen würde der monatliche Vorschuss nach der Skala 13 Millionen 
Franken betragen. Bei den dermaligen Transportverhältnissen, die sich eher ver
schlimmern als verbessern werden, dürfte aber eine Einfuhr von 50000 Tonnen und 
dementsprechend ein Vorschuss von 6-7  Millionen Franken in keinem Monate 
überschritten werden.

Über die Art der Bezahlung der Vorschüsse, ihre Garantie, die Behandlung der 
Tratten und den Zinsfuss sind nähere Bestimmungen aufgestellt worden.

Herr Bundespräsident Schulthess stellt einen nachfolgenden schriftlichen Bericht 
sowie die Vorlage des Textes des Abkommens in Aussicht. Er ersucht aber, da die 
Unterzeichnung der Vereinbarung demnächst erfolgen sollte, ihn auf Grund seiner 
mündlichen Darlegungen zur Unterzeichnung zu ermächtigen.

Der Herr Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements gibt seiner Auffassung 
dahin Ausdruck, dass das Abkommen wesentlich zur Erleichterung der Verprovian
tierung des Landes beitragen und die finanziellen Gegenleistungen rechtfertigen 
werde.

Der Bundesrat schliesst sich dieser Auffassung an und erteilt dem Herrn Vorste
her des Volkswirtschaftsdepartements die nachgesuchte Ermächtigung zur Unter
zeichnung des Abkommens.
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La Légation de Suisse à Washington au War Trade Board

Copie
M  Washington, January 10, 1918

After his interview with Dr. Taylor January 2, the Minister of Switzerland cabled 
to the Swiss Government in Bern that according to a statement made by Dr. Taylor 
the War Trade Board, in agreement with the British Embassy, had forwarded the 
following proposals to London by cable:

Switzerland shall be supplied with the guaranteed allotments of bread stuff grains 
for the first two months (30,000 tons per month) out of the supply held by the Allies 
in Europe. For further allotments Switzerland shall be granted the necessary ton
nage to enable her to procure the bread stuff grain in the Argentine, where it will be 
placed at the disposal of Switzerland by the Interallied Wheat Executive.

This information has been transmitted to the Legation of Switzerland in London 
with the request to ascertain whether the British Authorities have accepted this 
proposition.

The Legation of Switzerland in Washington is now in receipt of a cable in Bern 
stating that Sir Crowe has referred the Legation of Switzerland in London to the 
wording of the decision taken by the “Section de Ravitaillement" at the Interallied 
Conference in Paris wich reads as follows:

“Les Alliés sont d’accord pour que le ravitaillement en céréales panifiables de la 
Suisse, en ce qui concerne la marchandise, soit comprise dans les provisions drim-
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